
Die Feuerwehren in der Bundesre-
publik Deutschland sind Einrich-
tungen, die von den Städten und 
Gemeinden vorzuhalten sind. 

Die rechtlichen Grundlagen hier-
für sind in den jeweiligen Landes-
gesetzen über den Brandschutz 
und Hilfeleistungen niedergelegt.

Der Bund hat kein Mitwirkungs-
recht auf dem Gebiet des Feuer-
wehrwesens, außer im Rahmen 
des erweiterten Katastrophen-
schutzes (Zivilschutz).

Nach den landesgesetzlichen Be-
stimmungen sind in der Regel in 
Städten mit mehr als 100.000 
Einwohnern Berufsfeuerweh-
ren einzurichten. In allen Kom-
munen bestehen Freiwil l ige 
Feuerwehren,deren Mitglieder 
ihren Dienst freiwillig und eh-
renamtlich versehen. In größeren 
Mittelstädten gibt es vielfach Frei-
willige Feuerwehren mit hauptbe-
ruflichen Kräften. 
In Betrieben und Werken sind je 

nach ihrer Brandgefährdung frei-
willige oder hauptberufliche Be-
triebs- bzw. Werkfeuerwehren ein-
zurichten.

Nach den in allen Bundeslän-
dern geltenden Gesetzen ist in 
jeder Gemeinde eine den ört-
lichen Verhältnissen entspre-
chende Feuerwehr einzurichten 
und zu unterhalten. Daraus er-
gibt sich ein dichtes Netz von 
öffentlichen Feuerwehren, de-
ren Aufgaben sich auf

•	Menschenrettung,
• 	Tierrettung,
• 	Brandbekämpfung,
•	Technische Hilfeleistung,
•	Strahlenschutz 
	 und Umweltschutz,
• Rettungsdienst,
•	Katastrophenschutz sowie
•	Vorbeugenden Brandschutz

erstrecken.

Diese Aufgaben sind in den Lan-
desgesetzen über den Brand-

schutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehr, in den Katast-
rophenschutzgesetzen und den 
Rettungsdienstgesetzen fest-
gelegt. Im Rahmen des erwei-
terten Katastrophenschutzes 
(Zivilschutz) übernehmen die 
Feuerwehren den Brandschutz-
dienst sowie den ABC-Dienst. 
Die Aufsicht über das Feuer-
wehrwesen liegt bei den jewei-
ligen Länderinnenministern/-
senatoren. Die Bearbeitung der 
Feuerwehrangelegenheiten er-
folgt in den Brandschutzrefera-
ten der Innenministerien/-sena-
te. Bei den Regierungsbezirken 
und Kreisverwaltungen sind 
feuerwehrtechnische Aufsichts-
beamte tätig. Zum größten Teil 
werden diese Aufgaben ehren-
amtlich wahrgenommen. Auf 
Kreis-, Landes- und Bundesebe-
ne sind die Angehörigen der 
Feuerwehren zu Feuerwehrver-
bänden zusammengeschlossen.

Sie sind die Standes- und Fach-
vertretungen der Feuerwehren.

Grundstruktur der Feuerwehren 
in Deutschland
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Im Deutschen Feuerwehrver-
band (DFV) sind alle deutschen 
Feuerwehrsparten vereint. Der 
DFV ist die einheitliche Vertre-
tung aller Feuerwehren in der 
Bundesrepublik Deutschland 
und ist deren Fachverband. 

Die Jugendfeuerwehren inner-
halb des DFV bilden die Deut-
sche Jugendfeuerwehr. Der DFV 
bildet auch das Nationale Komi-
tee für Deutschland im Weltfeu-
erwehrverband CTIF. 
Die Werkfeuerwehren und 
Betriebsfeuerwehren  pf le-
gen Erfahrungsaustausch und 
Zusammenarbeit in den Lan-
desorganisationen und im Bun-
desverband betrieblicher Brand-
schutz – Werkfeuerwehrverband 
Deutschland. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Lei-
ter der Berufsfeuerwehren ist 
ein Arbeitsgremium des Deut-
schen Städtetages. Daneben be-
stehen Arbeitsgemeinschaften 
der Werkfeuerwehren und der 
Feuerwehr-Museen.

Die Aufgaben von Wissenschaft 
und Forschung auf dem Gebiet 
des Brandschutzes werden von 
der „Vereinigung zur Förderung 
des deutschen Brandschutzes“, 

der Forschungsstelle für Brand-
schutztechnik in Karlsruhe und 
dem Institut der Feuerwehr 
Sachsen-Anhalt wahrgenom-
men. 

Für die technische Entwicklung 
und ihre Einheitlichkeit wirkt der 
Fachnormenausschuss „Feuer-
wehrwesen“ im Deutschen Insti-
tut für Normung. 

Gesetzliche Grundlagen

Nach dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland 
liegt die Zuständigkeit für den 
Brandschutz bei den 16 Bundes-
ländern. Für diese Aufgaben ha-
ben die einzelnen Bundesländer 
eigene Brandschutzgesetze, Ret-
tungsdienstgesetze und Katast-
rophenschutzgesetze erlassen. 
Verantwortliche Behörde inner-
halb der Länderregierungen ist 
das jeweilige Innenministerium/ 
Behörde für Inneres oder Se-
natsverwaltung als oberste Auf-
sichtsbehörde (Landesdienst-
stellen für den Brandschutz), das 
zusammen mit der zuständigen 
Baubehörde die Mindeststan-
dards für baulichen Brandschutz, 
den vorbeugenden Brandschutz 
und abwehrenden Brandschutz 
festsetzen sowie die Einhaltung 

der gesetzlichen Vorschriften 
überwachen.

Mittlere Aufsichtsbehörde ist 
das Regierungspräsidium/Be-
zirksregierung, untere Auf-
sichtsbehörde innerhalb der 
Bundesländer ist der Landkreis 
beziehungsweise die kreisfreie 
Stadt. Die Zuständigkeit für 
das Feuerwehrwesen ist in den 
Brandschutzgesetzen der Länder, 
den Gemeinden beziehungswei-
se den Städten übertragen. Die-
se sind für die Aufstellung und 
Unterhaltung einer leistungs-
fähigen öffentlichen Feuerwehr 
zuständig.

Organisation  
der Feuerwehr
In jeder Gemeinde oder Stadt 
besteht eine öffentliche Feuer-
wehr. Die öffentlichen Feuer-
wehren unterteilen sich in Frei-
willige Feuerwehren (mit und 
ohne hauptamtliche Kräfte) und 
Berufsfeuerwehren.
 
Zu den nichtöffentlichen Feuer-
wehren zählen Werkfeuerweh-
ren, Betriebsfeuerwehren, die 
Bundeswehr-Feuerwehren so-
wie die Feuerwehren der Statio-
nierungsstreitkräfte. 

Jahrbuch_Layout_Inhalt_2021_neu.indd   244Jahrbuch_Layout_Inhalt_2021_neu.indd   244 18.11.21   12:5718.11.21   12:57



253

Finden sich in einer Gemeinde 
keine Bürger, die zum ehrenamt-
lichen Feuerwehrdienst bereit 
sind, kann eine Pflichtfeuerwehr 
eingerichtet werden. 

Eine Berufsfeuerwehr ist eine öf-
fentliche Feuerwehr mit haupt-
amtlichen Feuerwehrangehö-
rigen mit Beamtenstatus. Drei 
Laufbahngruppen (mittlerer, 
gehobener und höherer feuer-
wehrtechnischer Dienst) wer-
den unterschieden. Die Feuer-
wachen der Berufsfeuerwehren 
sind ständig besetzt. 

Eine Freiwillige Feuerwehr ist 
eine öffentliche Feuerwehr 
aus ehrenamtlich tätigen Ein-
satzkräften. Die meisten Feu-
erwachen der Freiwill igen 
Feuerwehren haben keine stän-
dige Wachbereitschaft oder sind 
ständig besetzt. 

Eine Werkfeuerwehr wird von 
einem Betrieb eingerichtet und 
unterhalten. Die Werkfeuer-
wehren sind wie Gemeinde-
feuerwehren ausgerüstet und 
ausgebildet, aber auf das Ge-
fährdungspotenzial des Be-
triebs ausgerichtet. Die Bun-
deswehr-Feuerwehren sowie 
die Feuerwehren der Stationie-

rungsstreitkräfte sind zur Si-
cherstellung des Brandschutzes 
in besonderen militärischen An-
lagen und Liegenschaften einge-
setzt. 

Aufgaben der Feuerwehr 

Die Aufgaben der Feuerwehren 
ergeben sich aus den entspre-
chenden Brandschutzgesetzen, 
Rettungsdienstgesetzen und Ka-
tastrophenschutzgesetzen der 
einzelnen Bundesländer. 
Man unterscheidet zwischen 
Aufgaben, die der Feuerwehr 
kraft Gesetzes obliegen (Pflicht-
Aufgaben) und Aufgaben, die die 
Feuerwehr nur wahrzunehmen 
hat, wenn sie ihr übertragen sind 
(Kann-Aufgaben). 

Darüber hinaus haben sich Ge-
meinden gegenseitig mit ihrer 
Feuerwehr Hilfe zu leisten, und 
eine Feuerwehr hat einer um 
Hilfe ersuchenden Behörde ge-
genüber Amtshilfe zu gewäh-
ren. Weitere Aufgaben können 
der Feuerwehr weder durch die 
Feuerwehrsatzung noch durch 
Dienstanweisungen übertragen 
werden. 

Zum Aufgabenbereich der öf-
fentlichen Feuerwehren gehö-

ren die eingangs genannten Be-
reiche. In einigen Bundesländern 
außerdem 

• Rettungsdienst und 
• Vorbeugender Brandschutz. 

Organisation von  
Einsatzdienst, Übungs-
dienst und Ausbildung

Die Organisationsform der öf-
fentlichen Feuerwehren richtet 
sich nach den Brandschutzgeset-
zen der Bundesländer und den 
zugehörigen Ausführungsbe-
stimmungen. 

Der Einsatz- und Übungsdienst 
sowie die Ausbildung sind durch 
die Feuerwehr-Dienstvorschrif-
ten (FwDV) und die Unfallverhü-
tungsvorschriften
(UVV) geregelt. 

(Nach einem gekürzten Beitrag von Dipl.-Ing. Roy 
Bergdoll, Brandamtmann, Landesfeuerwehrschule 
Baden-Württemberg. Veröffentlichung mit freund-
licher Genehmigung aus BRANDSchutz/Deutsche 
Feuerwehr-Zeitung)
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